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62 Arbeitsmarktverwaltung

68/02 Sonstiges Sozialrecht

Norm

AMFG §25;

Rechtssatz

Gemäß § 25 AMFG idF vor der Nov BGBl 1973/173 durfte lediglich der Anspruch auf Entgelt aus einem

Beschäftigungsverhältnis (sei es wegen des Verlustes des Anspruches auf Entgelt wegen der Teilnahme an einer

Maßnahme iSd § 19 Abs 1 lit b AMFG, sei es wegen eines Karenzurlaubes) erloschen sein, nicht jedoch das

Beschäftigungsverhältnis selbst, damit Vollversicherungspflicht gegeben ist.
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